
  
    [image: cover image]
  


  NORBERT SCHWENDINGER


  TATORT ➋
VORARLBERG


  Wahre Kriminalfälle


  Ich widme dieses Buch allen Personen, die mich in den vielen Jahren unterstützt und begleitet haben. Mit ihnen erst war es möglich, Straftaten aufzuklären und Täter auszuforschen.


  
Vorwort



  2019: „TATORT VORARLBERG“ – mein erstes Buch, ein schüchterner Versuch, als Autor zu zeigen, dass die Kriminalität in Vorarlberg aktiv ist. Dank meiner treuen Leser wurde aus dem Projekt ein super Erfolg. Dafür möchte ich mich beim Team vom Verlag „edition V“, bei allen Personen, die mir bei der Entstehung behilflich waren, und selbstverständlich bei allen Leserinnen und Lesern sehr herzlich bedanken.


  Das enorme Feedback, das sehr positiv war, hat den Verlag und mich dazu gebracht, ein weiteres Buch mit dem Titel „TATORT VORARLBERG 2“ zu veröffentlichen.


  Selbstverständlich wurden die Punkte des ersten Buchs, dass das Amtsgeheimnis und der Datenschutz gewahrt sowie die Identität der Personen durch Fantasievornamen ersetzt wurden, eingehalten. Zum besseren Verständnis bzw. um die Geschichte inhaltlich schlüssig zu erzählen, wurden die Fakten teilweise mit von mir frei erfundenen Textpassagen ergänzt und interpretiert. Zur leichteren Lesbarkeit gilt in diesem Buch bei allen personenbezogenen Bezeichnungen die gewählte Form für beide Geschlechter.


  Ich freue mich über Ihr Interesse am „TATORT VORARLBERG 2“ und wünsche spannende Stunden beim Lesen.


  Ihr Norbert Schwendinger,
 Chefinspektor i.R.


  Feedback ist an die Mailadresse krimi@vol.at möglich.


  
Vorwort Andreas Holzer



  Die Kriminalpolizei lebt von ihren Ermittlerinnen und Ermittlern, sie sind unser größtes Potenzial, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären. Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, wie Forschung und Technik dabei unterstützen können. Am Anfang stand ein umfangreiches Karteiwesen, auf das die Polizei zurückgreifen konnte, später die internationale Vernetzung. Ein Meilenstein war die Sicherung und der Abgleich der DNA. Gleichzeitig wurde eine systematische Analyse herangezogen, oft einhergehend mit den Erkenntnissen aus der Kriminalpsychologie.


  Dennoch bleibt der Mensch, der Kriminalist und seine Expertise, seine Erfahrung und Herangehensweise bei der Klärung von komplizierten Ermittlungsfällen im Mittelpunkt. Der einsame Ermittler, der im Alleingang Verbrechen klärt – wie wir ihn aus vielen Filmen und Serien kennen, war und ist nicht die Realität. Kriminalistische Arbeit ist ein Handwerk, das gelernt werden muss. Neben dem oft strapazierten „Bauchgefühl“ geht es vor allem um Teamarbeit. Allem voran das kooperative Zusammenspiel zwischen Ermittlungsleitung und Staatsanwaltschaft, um internationale vertrauensvolle Zusammenarbeit, um eine professionelle Tatortarbeit, Vernehmung, Analyse und verdeckte Maßnahmen. Diese Auflistung könnte noch fortgesetzt werden und soll nur veranschaulichen, wie komplex Ermittlungen sind. Gerade wenn es sich um Delikte gegen „Leib und Leben“ handelt, vor allem um die vorsätzliche Tötung eines Menschen, also Mord, müssen alle diese Fähigkeiten und Kompetenzen abgerufen werden.


  Wenn das jemand konnte, dann war das Norbert Schwendinger. 42 Jahre Polizeidienst und davon 30 Jahre Kriminalist, elf Jahre leitender Mordermittler mit einer Klärungsquote von 100 Prozent bei schweren Delikten in Vorarlberg. Neben diesen beeindruckenden Zahlen aber auch Mensch und ausgezeichneter freundschaftlicher Kollege. Als Ermittlungsleiter und jetzt als Direktor des österreichischen Bundeskriminalamtes habe ich ihn als höchst kompetenten und unkomplizierten Partner im Ländle wahrgenommen, dieser Eindruck ist mir von vielen ausländischen Polizeieinheiten immer wieder bestätigt worden.


  Im vorliegenden Buch gibt Norbert nun bereits zum zweiten Mal einen authentischen Einblick in seine spannendsten Fälle: vom oft undurchschaubaren Beginn, von menschlichen Tragödien, von der akribischen mühevollen Arbeit bis hin zur Klärung des Verbrechens – erzählt aus der Sicht eines Vollblutermittlers am Tatort Vorarlberg.


  General Mag. Andreas Holzer


  
Vorwort Walter Rabl



  Das zweite Buch ist da! Chefinspektor i.R. Norbert Schwendinger lässt uns anhand von zwölf weiteren realen Kriminalfällen erneut einen Blick hinter die Kulissen der Mordkommission des Landeskriminalamts Bregenz werfen. Die Fälle geben dabei einen guten Überblick über die Vielseitigkeit des Berufs, sowohl jenen des Kriminalbeamten als auch jenen des Gerichtsmediziners. Entgegen der Vorstellung der Allgemeinheit, dass sich die Gerichtsmedizin ausschließlich mit Leichen beschäftigt, zeigt sich anhand der „neuen“ Kriminalfälle, dass die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gerichtsmedizin auch bei Körperverletzungsdelikten und im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen durch Alkohol, Medikamente und/oder Suchtmittel von großer Bedeutung ist.


  Neben den eigentlichen Fallberichten und objektiven Fakten gibt auch das zweite Werk des Chefinspektors einen Einblick in vielfältige Aspekte der polizeilichen Ermittlungstätigkeiten und lässt die Leserin/den Leser zumindest teilweise in die Gedanken- und Entscheidungswelt eines Kriminalisten eintauchen.


  Die Fantasie eines Autors von Kriminalromanen wird von der Realität der dargestellten Fälle dabei immer wieder übertroffen – oder anders ausgedrückt: Würde sich ein Autor von Kriminalromanen solche Geschichten ausdenken, dann käme wohl mancher Leser zur Schlussfolgerung, dass es der Autor mit der Fantasie nun endgültig übertrieben hätte und solche Fälle in der Realität sicher nicht vorkommen würden. Aber eines lehrt die jahrelange Praxis sowohl den Kriminalbeamten als auch den Gerichtsmediziner: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Diese Berufe kann man schon jahrzehntelang ausüben und trotzdem kommt es regelmäßig vor, dass man mit Befunden und Fakten konfrontiert wird, die man bislang in der Art noch nie gesehen hat. Wobei, das macht diese Professionen ja eigentlich so interessant.


  Die Fallberichte im vorliegenden Werk werden die LeserInnen ebenso faszinieren wie schon im ersten Band. Die Lektüre ist zwar nichts für schwache Nerven, aber kann jeder und jedem mit etwas Kriminalistik im Blut wärmstens empfohlen werden. In diesem Sinne wünsche ich dem zweiten Band einen mindestens ebenso guten Anklang, wie ihn das erste Buch gefunden hat, und freue mich schon jetzt auf weitere spannende wahre Kriminalgeschichten aus dem Ländle.


  a.Univ.Prof. Dr. Walter Rabl
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Unterstandsloser bedroht die Polizei



  Vorgeschichte


  Der 45-jährige Erich war der Polizei seit Jahren bekannt. Er war alkohol- und medikamenten/suchtmittelabhängig. Allein im Jahr 2008 standen unzählige Vormerkungen im Polizeisystem. Vorwiegend fiel er im Raum Bregenz auf, so war es auch nicht verwunderlich, dass dem unterstandslosen Mann immer wieder Strafverfügungen der BH Bregenz zugestellt werden mussten. Das war nicht immer so einfach, denn auf der einen Seite mussten ihn die Polizisten immer wieder suchen und auf der anderen Seite versuchte er durch seine Aggressivität meistens die Amtshandlung zu verhindern. Dabei gefährdete er nicht nur sich selbst, nein, er war auch öfters „fremdgefährlich“, d. h. dass er auch mit Drohungen versuchte, gegen die Polizei vorzugehen.


  Seit vielen Jahren bestand gegen Erich ein behördliches Waffenverbot. Sein Vorstrafenregister war lang und wies hauptsächlich Einträge von Gewalt- und Eigentumsdelikten auf.


  
Tathergang



  Ende März 2009 sollte die Sache dann eskalieren. Wie so oft verbrachte Erich die Wintermonate in einem Zelt im Auwald der Bregenzer Ache. Das Zelt war abseits der Straße und konnte nur über einen gut 40 Meter langen Trampelpfad erreicht werden.


  Eines Tages teilte Erich der Polizei Bregenz telefonisch mit, dass er im Besitz einer Pistole Kaliber 7,65 sei und sich erschießen werde, wenn nicht jemand vom KIT-Team oder der Polizei mit ihm sprechen würde.


  Da die Situation nicht einschätzbar war, fuhren vier Polizisten zu besagtem Ort und näherten sich – mit gezogenen Dienstwaffen – zu Fuß dem Zelt. Alles war ruhig. Ein Beamter forderte Erich lautstark auf, mit erhobenen Händen aus dem Zelt zu kommen. Erich reagierte nicht. Mehrfach wurde er von den einschreitenden Beamten laut und deutlich zum Verlassen des Zeltes aufgefordert.


  Plötzlich kroch Erich, langsam und fast schon etwas provokant, aus seinem Zelt und stand auf. Die Hände nahm er nur zögerlich nach oben. Auf einmal fuhr er mit der rechten Hand wieder nach unten und griff in seine Jackentasche. Die Beamten forderten ihn lautstark auf, die Hand langsam aus der Jacke zu nehmen und wieder in die Höhe zu halten. Zwei Beamte standen zu diesem Zeitpunkt in einem Abstand von ca. zwei Metern von Erich entfernt.
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      Die Eigensicherung muss immer an erster Stelle stehen. Jeder möchte nach Dienstende gesund nach Hause gehen.

    

  






  Da sich Erich ruhig verhielt, gingen zwei Beamte, nachdem sie ihre Waffen geholstert hatten (die Sicherung übernahmen die beiden anderen Beamten), zu Erich und durchsuchten ihn nach Waffen. Erich blieb ruhig. Die Durchsuchung verlief negativ. Er war plötzlich kooperativ und stimmte auch der Durchsuchung seines Zeltes zu. Die Durchsuchung verlief ebenfalls negativ. Eine Pistole konnte bei Erich nicht gefunden werden.


  Aufgrund der möglichen Selbstgefährdung, er hatte schon öfters Suizid angekündigt, wurde Erich einem Stadtarzt vorgeführt. Bei der Untersuchung konnte der Arzt allerdings keine Anhaltspunkte finden, die eine Unterbringung im Sinne des UBG (Unterbringungsgesetz) notwendig gemacht hätten.


  Daraufhin brachten ihn zwei Polizeibeamte wieder zu seinem Zeltplatz zurück.


  Die Ruhe sollte aber nur von kurzer Dauer sein.


  Am frühen Abend des 30. März 2009 (zwei Tage nach dem ersten Vorfall) rief Erich erneut bei der Polizei Bregenz an. Wiederum sagte er, dass er im Besitz einer Waffe sei und diese bei der Polizei abgeben wolle. Zwei Beamte fuhren daraufhin zum Zeltplatz des Mannes. Langsam und auf die Eigensicherung achtend, näherten sich die Beamten dem Zelt. Plötzlich sahen sie, dass ihnen Erich, ca. zehn Meter entfernt, entgegenkam. In der rechten Hand hielt er eine schwarze Pistole.


  Die Beamten, die auf dem Trampelpfad hintereinander gehen mussten, zogen sofort ihre Dienstwaffen aus den Holstern. Der erste Beamte forderte Erich, den er ja von zahlreichen Amtshandlungen kannte, lautstark auf, stehenzubleiben und die Waffe fallen zu lassen. Die hinter dem Beamten gehende Kollegin wechselte fast zeitgleich ihre Position und ging ein paar Schritte nach rechts, wobei sie mit einer Hand wildwachsendes Gebüsch auf die Seite drücken musste.


  Beide Beamten haben, da ihr Gegenüber eine Waffe in der Hand hatte, ihre Glock 17 in Richtung des Angreifers gehalten.


  Die Beamten konnten ganz klar erkennen, dass Erich den rechten Zeigefinger am Abzug hatte. Anfänglich hielt er die Waffe noch Richtung Boden. Ein Beamter schrie Erich an, dass er die Waffe sofort fallenlassen solle. Diese Aufforderung wiederholte er mehrfach.


  Plötzlich und unerwartet blieb Erich stehen, ging leicht in die Knie und deutete an, dass er die Pistole weglegen werde. Die Augen der Beamten waren auf Erich gerichtet. Aus unerklärlichen Gründen stand Erich mit der Pistole in der Hand wieder auf und ging mit langsamen Schritten weiter in Richtung der Beamten. Den Finger hatte er weiterhin am Abzug der Waffe. Jetzt schrien ihn die Beamten an, dass er die Waffe endlich fallen lassen solle.


  Die Situation wurde immer kritischer und Erich war offensichtlich nicht gewillt, diese Provokation zu entschärfen. Dass er dabei sein eigenes Leben riskierte, war ihm anscheinend egal.


  Der Beamte schrie Erich nochmals so laut er konnte an, dass er die Waffe jetzt endlich fallenlassen solle, sonst müsse er von seiner Waffe Gebrauch machen.


  Erich ignorierte die Aufforderung, die so laut war, dass auch weiter entfernte Jogger sie gehört hatten. Nein, eigentlich ignorierte er sie nicht, er führte die Amtshandlung „auf die Spitze“.


  Erich, der seinen rechten Zeigefinger immer noch am Abzug hatte, fuhr mit der Hand plötzlich nach oben und richtete die Waffe direkt auf die Beamten. Es folgte ein lauter Knall. Die Beamtin erschrak, da sie dachte, dass er jetzt doch geschossen habe. Der Knall stammte aber von der Schussabgabe des eigenen Kollegen, dem aufgrund der hohen und konkreten Gefährdung keine andere Möglichkeit blieb, als Erich durch einen Schuss zu stoppen.


  Erich brach zusammen und fiel zu Boden. Die Waffe hielt er immer noch fest in der Hand. Er führte die Waffe an seinen Kopf. Es hatte den Anschein, als ob er Suizid begehen wolle. Der Beamte rannte zu ihm, riss ihm die Waffe aus der Hand und warf sie ein Stück weg. Zu diesem Zeitpunkt war der Beamte immer noch der Meinung, dass es sich um eine echte Waffe handelt. Erst die Spurensicherungsbeamten stellten später fest, dass es eine Waffenattrappe war.
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      Schusswaffen wurden in den letzten Jahren immer detaillierter nachgebaut. Ich halte das für sehr problematisch. Heute ist es eigentlich nicht mehr möglich, eine echte Pistole, die jemand ein paar Meter entfernt in der Hand hält, von einer Spielzeug- oder Schreck/Gaspistole zu unterscheiden.

    

  




  
Rettungseinsatz



  Die Beamten meldeten den Waffengebrauch sofort der Landesleitzentrale. Gleichzeitig ersuchten sie um dringende Verständigung eines Notarztes und der Rettung.


  Der Notarzt und die Rettung trafen fast zeitgleich am Ort des Geschehens ein. Erich wurde vom Notarzt erstversorgt und danach mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert. Dort wurde eine sofortige Operation vorbereitet.


  Erich erlitt durch den Schuss einen Oberschenkel-Trümmerbruch und war für gut 11⁄2 Monate in stationärer Behandlung im Krankenhaus Bregenz. Er wurde in dieser Zeit nochmals operiert. Eine konkrete Lebensgefahr bestand aber nicht.


  Nach der Verständigung des Rettungsteams wurden das Bezirkspolizeikommando Bregenz und das Landeskriminalamt Vorarlberg verständigt. Über Ersuchen des Bezirkskommandanten, der zuvor schon den Landespolizeikommandanten telefonisch informiert hatte, wurde die Fallbearbeitung von der Gruppe Leib/Leben des Landeskriminalamts übernommen.


  Mehrere Beamte des Landeskriminalamtes fuhren zum Zeltlagerplatz. Dort begann die Spurensicherung mit ihrer Arbeit. Sie war in diesem Fall überschaubar, da außer der sichergestellten Spielzeugpistole und einer Hülse aus der Waffe des Beamten, die etwa drei Meter vom Standort des Beamten gefunden wurde, kaum brauchbare Spuren vorhanden waren.


  Die Positionen der beiden Beteiligten konnten anhand ihrer Angaben und der wenigen Schuhspuren, die im Erdreich gesichtet werden konnten, gut nachgestellt werden. Demzufolge betrug der Abstand zwischen dem Beamten und dem Angreifer knapp zehn Meter.


  Die Ermittlungsbeamten, die zum Tatort gefahren waren, trafen einen Freund Erichs an, der sich im Zelt versteckt hatte. Weiters konnte ein Mann, der zufällig in der Nähe des Zeltplatzes gejoggt hatte, befragt werden.


  Der Jogger gab an, gesehen zu haben, dass die Polizisten zum Zeltplatz gegangen sind. Er habe dort Erich, den er persönlich kenne, gesehen. Sowohl die Polizisten als auch Erich hätten Pistolen in der Hand gehalten. Der Mann bestätigte die Angaben der Polizisten, dass sie den Angreifer mehrfach lautstark aufgefordert hatten, die Waffe niederzulegen. Erich habe aber nicht reagiert, daraufhin habe er ihm auch noch zugerufen, dass er keinen Blödsinn machen solle. Seiner Meinung nach wollte Erich die Situation ganz bewusst eskalieren lassen. Die Pistole habe Erich immer in Richtung der Polizisten gehalten. Einen Kraftausdruck schreiend, habe er mit einer schnellen Bewegung die Waffe gehoben. Er (der Jogger) habe geglaubt, dass Erich sich selbst erschossen habe.


  Erichs Freund erklärte, dass er seit gut einem halben Monat bei Erich im Zelt nächtige. Erich habe jeden Tag Alkohol getrunken und Medikamente zu sich genommen. An diesem Tag sei Erich „randvoll“ gewesen. Ihm sei bekannt, dass Erich keine richtige Pistole besitze, sie sehe aber sehr echt aus. Er habe ihm mehrfach gesagt, dass er damit keinen Blödsinn machen solle, sonst würde sicher einmal etwas passieren.


  Durch das Sichtfenster des Zeltes habe er die ganze Situation beobachtet. Dabei bestätigte der Mitbewohner die Angaben der Polizisten.


  Die Polizistin, die ebenfalls eingeschritten war, wurde natürlich auch befragt. Sie konnte detaillierte Angaben machen und bestätigte sowohl die Angaben des Kollegen als auch die des Joggers. Sie sei der festen Überzeugung gewesen, dass Erich geschossen habe.


  Beeinträchtigung des Beschuldigten


  Zwecks Feststellung einer Beeinträchtigung durch Alkohol, Medikamente oder Suchtmittel wurde bei Erich eine Blutabnahme durchgeführt.


  Erich gab bei seiner ersten Befragung selbst an, dass er an diesem Tag einen moralischen Tiefpunkt gehabt habe und sich so richtig „volllaufen“ habe lassen. Er habe sich um eine Wohnung bemüht, habe aber wieder eine Absage bekommen. Er trinke zwar jeden Tag eine große Menge Bier, aber an diesem Tag habe er deutlich mehr „gesoffen“. Er habe sicherlich zehn Dosen Bier und einige Schnäpse getrunken. Zudem habe er diverse Medikamente eingenommen. Er entschuldigte sich sogar, dass er diese Situation herbeigeführt habe. Mit einer Blutabnahme war er einverstanden.


  Die chemisch-toxikologische Untersuchung durch die Gerichtsmedizin Innsbruck ergab einen Blutalkoholwert von knapp 2,6 Promille. Zudem wurde der Wirkstoff Diazepam aus der Gruppe der Benzodiazepine (Schlaf- und Beruhigungsmittel) in einer Konzentration nachgewiesen, die über dem therapeutischen Bereich lag. Alkohol und Benzodiazepine verstärken sich gegenseitig in ihrer zentralnervös dämpfenden Wirkung.


  Aussage des Schützen


  Wie in einem solchen Fall üblich, war es vorgesehen, dass der Beamte, der den Waffengebrauch durchgeführt hatte, als Beschuldigter im Vorverfahren geführt wird. Der Beamte wurde von den Kriminalbeamten befragt. Dabei schilderte er die Situation erneut.


  Die Staatsanwaltschaft kam zu der Überzeugung, dass der Beamte in gerechtfertigter Notwehr von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hatte. Das Verfahren gegen den Polizisten, der geschossen hatte, wurde daher von der Staatsanwaltschaft Feldkirch eingestellt.


  Das Urteil für Erich war in diesem Fall nebensächlich. Erich verstarb einige Zeit später eines natürlichen Todes. Bei der sanitätspolizeilichen Leichenöffnung wurde festgestellt, dass Erich an einem Herzinfarkt verstorben war. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.
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Rück mal mehr Geld raus



  Vorgeschichte


  Der Auftrag, den Oskar, 27-jähriger Betreiber eines Spielcasinos, zu vergeben hatte, war eigentlich recht einfach. Für wenig Aufwand lockte eine gute Entlohnung. Er erkundigte sich bei seinem 36-jährigen Bekannten Andre, ob er ihm behilflich sein könnte. Andre wiederum kannte zahlreiche Personen, die schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, aber für diesen Auftrag schienen ihm zwei Männer besonders gut geeignet.


  Er stellte über einen Kollegen, Betreiber eines Table-Dance-Lokals in Zürs, den Kontakt zu den beiden Arbeitslosen Rasim und Duman her. Kurz danach kam es zu einem persönlichen Gespräch mit dem Betreiber des Lokals und schlussendlich bekamen die beiden Personen (31 und 33 Jahre alt) den Auftrag.


  Der frühere Betreiber des Spielcasinos hatte das Lokal zu räumen, damit einer Neueröffnung durch Oskar nichts mehr im Wege stand. Aufgabe der beiden Männer war, den Abtransport zu überwachen und zu verhindern, dass Gegenstände, die nicht im Besitz der früheren Firma waren, mitgenommen wurden. Für diese Überwachungstätigkeiten stellte ihnen Oskar einen einmaligen Betrag von 1000,- Euro als Bezahlung in Aussicht. Das leicht verdiente Geld konnten die beiden arbeitslosen Männer gut gebrauchen, also sagten sie gleich zu.


  In der Nacht zum 31.3.2009 (Ostern) fand diese Räumungsaktion statt. Vorerst verlief alles ruhig, gegen 2.00 Uhr erschien Andre und erklärte den beiden Männern, dass ihre Aufgabe nicht nur das Überwachen war, nein, sie sollten dabei auch mithelfen. Das war ganz und gar nicht im Sinn von Rasim und Duman. An körperlicher Arbeit waren die Männer nicht interessiert. Daher war es absehbar, dass sich kurz danach ein Streitgespräch zwischen den drei Personen entwickelte. Rasim und Duman forderten plötzlich 6000,- Euro für ihre Tätigkeiten. Diese Forderung war weit überzogen, aber sie blieben dabei. Das Streitgespräch wurde immer lauter. Der Forderung, dass Andre dem Betreiber das erklären müsse und dieser wiederum das Geld in das Lokal bringen sollte, wollte Andre nicht nachkommen.


  Tathandlung


  Plötzlich und vollkommen überraschend zog Rasim eine Pistole aus dem Hosenbund, richtete die Waffe auf Andre und drohte, dass er ihm ins Knie schießen werde. Was blieb Andre anderes übrig: Er rief Oskar an und erklärte ihm die Situation. Dieser wiederum setzte sich ins Auto und fuhr zum Lokal nach Dornbirn. Er versuchte, ein vernünftiges Gespräch mit den beiden Männern zu führen. Das klappte allerdings nicht so recht. Es wurde wieder ziemlich laut. Die Männer forderten den Geldbetrag und wollten ihn sofort haben. Nach einem längeren Gespräch einigten sich Oskar und die beiden Männer auf einen Betrag von 3000,- Euro. Da Oskar das Geld nicht bei sich hatte, musste er es noch besorgen. Rasim und Duman waren damit einverstanden, zwangen allerdings Andre unter Waffenvorhalt im Lokal zu bleiben. Ganz unmissverständlich drohte Rasim Andre, dass er ihn erschießen werde, sollte er versuchen, vor der Geldübergabe zu flüchten.


  Oskar beeilte sich. Er fühlte sich Andre gegenüber verpflichtet. So dauerte es nicht lange, bis er wieder zum Lokal zurückkam und den beiden Erpressern den vereinbarten Betrag in der Höhe von 3000,- Euro bezahlte.


  Für diese Nacht war die Auseinandersetzung beendet. Aber bereits nach kurzer Zeit forderten die beiden Täter erneut Geld von Oskar. Um den Forderungen, die recht hoch waren, entsprechenden Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie sowohl Oskar als auch Andre telefonisch und persönlich.


  Rasim und Duman sahen eine günstige Gelegenheit, ohne Arbeit an Geld zu kommen. Ihr Vorgehen war ganz klar als Schutzgelderpressung zu werten. Aber sie hatten die Rechnung ohne Oskar gemacht. Er war nicht bereit, Schutzgeld zu bezahlen. Es gab auch keinen Grund dafür. Die beiden Männer wurden für ihre leichte „Arbeit“ fürstlich entlohnt. Somit gab es keine Verbindlichkeiten mehr. Andre sollte das den beiden Männern, die er ja auch „angeschleppt“ hatte, klar machen. Keine leichte Aufgabe. Andre war gar nicht wohl bei dem Telefonat, als er mit den beiden einen Treffpunkt in einem Table-Dance-Lokal in Dornbirn ausmachte.


  Rasim und Duman passten Andre vor dem Lokal ab. Sie „überredeten“ ihn, ins Fahrzeug einzusteigen. Dann ging die Fahrt direkt nach Zürs. Dort besuchten sie das Table-Dance-Lokal eines ehemaligen Geschäftspartners von Andre. Die beiden Erpresser waren Stammkunden in dem Lokal, zumal Rasims Freundin als Tänzerin in dem Lokal arbeitete.


  Als sie ins Lokal kamen, waren ein paar Angestellte, ein Gast und eine Tänzerin anwesend. Die drei Männer setzten sich an die Bar und bestellten Getränke. Es dauerte nicht lange, bis Rasim Andre klar machte, dass sie mehr Geld wollten. Damit Andre die Forderung auch ernst nahm, drohte Rasim immer wieder mit seiner verbotenerweise mitgeführten Pistole. Gegen beide Männer hatte die Behörde schon vor längerer Zeit Waffenverbote erlassen.


  Aber nicht nur Rasim, nein auch Duman, drohte Andre mit dem Umbringen, wenn sie nicht 15.000,- Euro bekämen.


  Das Treffen war zwischendurch wieder friedlich. Da Andre Hunger bekam, bestellte Rasim ihm eine Pizza. Den Pizzabäcker Sedat kannte er sehr gut, er erklärte ihm am Telefon, dass die Pizza abgeholt werde und er, der Pizzabäcker, dann mitfahren solle.


  Das machte der Mann und lieferte die Pizza sozusagen „frei Haus“ ins Lokal.


  Im Laufe der Nacht nahmen die Drohungen gegen Andre zu. Die Gespräche wurden lauter, die Drohungen massiver. Sedat, der 29-jährige Pizzabäcker, versuchte zu erfahren, was denn der Grund für die lautstarke Auseinandersetzung war. Die Erpresser waren plötzlich nicht mehr so freundlich, sie forderten Sedat auf, sich zu „verpissen“. Sedat, der schon stark alkoholisiert war, ergriff Andre am Hals und versuchte, ihn auf den Boden zu drücken. Warum er das gemacht hatte, wusste er selbst nicht. Er kannte Andre gar nicht. Duman nützte die Gelegenheit und gab beiden Männern einen kräftigen Stoß. Dadurch fielen sie über die Stiege in den Keller. Dort ging die tätliche Auseinandersetzung weiter. Duman schlug mit den Fäusten auf Andre ein. Nachdem dieser auf dem Boden lag, trat er mit den Füßen auf den mittlerweile wehrlosen Mann ein. Rasim und der Türsteher folgten den Männern in den Keller. Rasim hielt seine Pistole in der Hand. Andre musste sich auf eine Kiste setzen. Sowohl Andre als auch der anwesende Türsteher mussten ihre Handys den Erpressern übergeben.


  Die massiven Drohungen sollten kein Ende nehmen. Fortlaufend drohte einer der beiden Täter Andre mit dem Tod, falls er seinen Forderungen nicht nachkomme. Diese Drohungen verstärkten sie, indem Rasim Andre die Pistole am Kopf ansetzte.


  Unter dem enormen Druck gehorchte Andre und rief mehrfach seinen Bekannten Oskar an. Er versuchte ihm telefonisch zu erklären, dass er das Geld dringend auftreiben müsse, sonst würden die Erpresser ihn erschießen.


  In der Zwischenzeit befahl Rasim dem Türsteher, den stark alkoholisierten Sedat nach Lech zurückzubringen.


  Nach seiner Rückkehr wurde er bereits vor dem Lokal erwartet. Die beiden Erpresser und das Opfer verließen das Lokal. Die Waffe hielt Rasim nach wie vor in seiner Hand. Er hatte sie auf Andre gerichtet.


  Der Türsteher (Slavko) musste in sein Fahrzeug einsteigen. Da der Mann nicht gleich gehorchte, verstärkte Rasim seine Drohung, indem er ihm einen Faustschlag verpasste. Andre wurde gezwungen, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Beide Erpresser setzten sich auf die Rückbank.


  Rasim bestimmte mit vorgehaltener Waffe die Fahrtstrecke. Nicht nur das, er drückte die Waffe immer wieder an den Hals des Lenkers. Das erste Ziel sollte Bludenz sein. Während der Fahrt musste Andre immer wieder Oskar anrufen und ihn auffordern, das Geld rasch aufzutreiben. Oskar erklärte später, dass er die Angst in der Stimme seines Kollegen wahrgenommen hatte.


  
    
      [image: ]
    


    
      Oskar hatte umgehend eine Anzeige bei der Polizeiinspektion in Dornbirn gemacht. Als Oskar auf der Polizeidienststelle war, bekam er auch Anrufe von Andre. Oskar war damit einverstanden, dass diese Gespräche von den Beamten aufgezeichnet wurden. Die Hilfsmittel dafür waren allerdings bescheiden. Ungeachtet dessen konnten auch die bereits anwesenden Kriminalbeamten klar erkennen, dass die Lage ernst war.

    

  


  Das Quartett fuhr in der Zwischenzeit kreuz und quer im Oberland herum. Sogar bis nach St. Anton in Tirol dirigierte Rasim den Fahrer. Dazu fuhren sie durch den Arlbergtunnel. Ein Mautschein wurde später im Fahrzeug gefunden. Den Fahrer, den 43-jährigen Slavko, zwang Rasim durch das Ansetzen seiner Pistole, die Anweisungen zu befolgen. Diese Maßnahme verstärkte er durch massive Drohungen, dass er ihn erschießen werde.


  Ansonsten wurden hauptsächlich abgelegene Stellen angefahren. Ganz offensichtlich wollte Rasim dem Opfer damit verdeutlichen, dass seine „Beseitigung“ richtig abgelegen erfolgen werde, damit er nicht so schnell gefunden werden konnte. Der 43-jährige Lenker bot den Tätern sein Fahrzeug als Entschädigung an. Das Fahrzeug hatte einen geschätzten Wert von 10.000,- Euro, den Rest wollte der Türsteher den Tätern besorgen. Damit waren sie nicht einverstanden. Sie wollten das Geld von Oskar.


  Polizeieinsatz


  Oskar erstattete am 13.4.2009 um 3.30 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion in Dornbirn. Aufgrund des Sachverhaltes verständigten die Beamten sofort den Journaldienst des Landeskriminalamtes, worauf eine Alarmfahndung für das Bundesland Vorarlberg ausgelöst wurde. Kurz danach verständigten die Journaldienstbeamten die Leib/Leben-Gruppe des LKA.


  Die Kripo-Beamten fuhren von zuhause direkt zur Polizeiinspektion und übernahmen die Amtshandlung. Aufgrund der Aussage Oskars war es ziemlich einfach, die beiden Erpresser zu identifizieren.


  Die Journalstaatsanwältin wurde rasch über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und um eine Anordnung zur Handypeilung der bekannten Handys gebeten. Diese Anordnung wurde gleich erteilt.


  Damit war die Möglichkeit gegeben, die Handys von Andre und Rasim zu orten. Diese Maßnahme zeigte, dass die Täter mit dem Opfer wahllos in der Gegend herumfuhren. Gleichzeitig erleichterte es aber auch die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern.


  Die Cobra-Beamten wurden zur Unterstützung bei der Festnahme angefordert. Die Beamten beteiligten sich an den Fahndungsmaßnahmen. Ebenso waren mehrere Streifen der EGS Vorarlberg (EGS: Assistenzbereich im LKA – richtige Bezeichnung: Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) sowie zahlreiche uniformierte Polizisten an der Fahndung beteiligt. Die Alarmfahndung war immer noch im Gange.


  Bereits um 7.00 Uhr wurde ein Führungsstab mit dem Sicherheitsdirektor und dem Landesgendarmeriekommandanten eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt mussten alle Maßnahmen mit dem Führungsstab abgestimmt werden. Beim Führungsstab waren noch weitere Beamte, so auch der Leiter des Landeskriminalamtes (damals hieß es noch Kriminalabteilung), der Chef der Cobra und der Chef der Leib/ Lebengruppe anwesend.


  Die gezielten Fahndungsmaßnahmen führten kurz nach 8.00 Uhr zum Erfolg. Eine Polizeistreife entdeckte das gesuchte Fahrzeug auf einem Forstweg in Bings. Sofort wurden die Einsatzkräfte in diesen Bereich geschickt.


  Im Fahrzeug konnten vier Personen wahrgenommen werden, wobei Andre als Beifahrer erkannt wurde. Der Lenker war unbekannt. Es war davon auszugehen, dass er als Täter agierte. In einer gemeinsamen Aktion zwischen den Cobra-Beamten und den Kriminalbeamten wurde der BMW angehalten. Außer Andre wurden vorerst alle wegen Tatbeteiligung festgenommen.


  Die drei festgenommenen Personen wurden nach der Perlustrierung von verschiedenen Polizeistreifen zum Landeskriminalamt Bregenz eskortiert. Bei dieser Perlustrierung konnte in Rasims Jackentasche ein ca. 19 cm langes Küchenmesser und bei Duman ein ca. 21,5 cm langes Klappmesser der Marke „Buck“ sichergestellt werden. Das Opfer – Andre – wurde ebenfalls von einer Streife nach Bregenz gebracht.
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